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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

26.05.2011 

Geschäftszahl 

2011/16/0060 

Rechtssatz 

Der Verwaltungsgerichtshof vertrat im hg. Erkenntnis vom 8. Jänner 2001, Zl. 2000/12/0053 (und später etwa 
auch im Erkenntnis vom 4. November 2002, Zl. 2002/10/0167) die Ansicht, dass im Falle der gleichzeitigen 
Absolvierung mehrerer Studien (Mehrfachstudien) ein Studienwechsel dann vorliegt, wenn der Studierende an 
Stelle des bisher angegebenen Studiums ein anderes von ihm betriebenes Studium benennt. Diese 
Rechtsprechung zum StudFG ist nicht ohne weiteres auf das FLAG zu übertragen, weil § 2 Abs. 1 lit. b FLAG 
auf den dieser Rechtsprechung zu Grunde liegenden § 14 StudFG nicht verweist. Während Studienbeihilfe für 
ein bestimmtes, im Fall von Mehrfachstudien vom Studierenden wählbares Studium beantragt und bewilligt 
werden kann, wird Familienbeihilfe für ein Kind gewährt, das ein Studium erfolgreich betreibt. Während die 
dem Studierenden nach § 14 StudFG offen stehende Wahl, für welches der beiden gleichzeitig betriebenen 
Studien Studienbeihilfe beantragt wird, durch die Benennung des anderen als des bisherigen Studiums den 
Studienwechsel iSd StudFG bewirkt, bewirkt der Studienwechsel iSd § 2 Abs. 1 lit. b FLAG die Verpflichtung 
nach § 25 FLAG, wonach der Empfänger der Familienbeihilfe (nicht notwendig der Studierende) die Tatsachen 
zu melden hat, welche ein Erlöschen des Anspruchs bewirken. Im Fall eines Studienwechsels ist nach § 25 
FLAG daher nur dann eine Meldung an das Finanzamt erforderlich, wenn dieser Studienwechsel auch zu einem 
Erlöschen des Anspruchs auf Familienbeihilfe führt. Die in der erwähnten Rechtsprechung für einen 
Studienwechsel im Falle von Mehrfachstudien (zB Doppelstudium) erforderliche Benennung ist damit eine 
Willenserklärung, die in § 25 FLAG festgelegte Meldung von Tatsachen eine Wissenserklärung. 


